
Satzung  
 

der Ortsgemeinde Zornheim über die Festlegung von Grenzen  
für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Ortsgemeinde Zornheim 

 „Erweiterung Weidenweg“ 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141) in der derzeit gültigen Fassung  i. V. m. § 
24 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. 
S. 57) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Zornheim 
am 07.11.2007 nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Geltungsbereich der Abrundungssatzung umfasst, die im beiliegendem Plan um-
grenzten Parzellen Flur 10, Nr. 343 tlw., 344 tlw. und 345 tlw. des Gebietes „Erweiterung 
Weidenweg“. Die Grundstücke werden in den im Zusammenhang bebauten Innenbereich 
der Ortsgemeinde Zornheim einbezogen. 
 

§ 2 
 

Für das Gebiet werden folgenden Festsetzungen getroffen: 
-   I Vollgeschoss  
- Grundflächenzahl  0,4  
- Geschossflächenzahl 0,8 
- Dachform:  Satteldach  
- Dachneigung  30 – 35°  
- Sockelhöhe: 0,75 m, Bezugspunkt ist die Höhe der Straßenoberkante der öffentlichen 

Verkehrsfläche (Weidenweg), gemessen auf der Straßenbegrenzungslinie in Grund-
stücksmitte 

- Ortsrandeingrünung mit standortgerechte, einheimischen Laubgehölze (Standorttyp 
C)  

 
Die überbaubare Fläche ist auf dem beiliegenden Lageplan ausgewiesen.* 
  

§ 3 
 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Zornheim, 09.11.2007 
Dr. Dahmen 
Ortsbürgermeister 
 
*  Der Lageplan im Original kann ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Rathaus, 

Pariser Straße 110, 55268 Nieder-Olm, während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Auf folgende Vorschriften des BauGB sowie der GemO für Rheinland-Pfalz wird 
hingewiesen: 
 
§ 44 BauGB 
 
Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
 
(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte verpflichtet, wenn er mit der Festsetzung zu 
seinen Gunsten einverstanden ist. Ist ein Begünstigter nicht bestimmt oder liegt sein Ein-
verständnis nicht vor, ist die Gemeinde zur Entschädigung verpflichtet. Erfüllt der Be-
günstigte seine Verpflichtung nicht, ist dem Eigentümer gegenüber auch die Gemeinde 
verpflichtet; der Begünstigte hat der Gemeinde Ersatz zu leisten. 



 
(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder Minderung von Auswirkungen, die von der 
Nutzung eines Grundstücks ausgehen, ist der Eigentümer zur Entschädigung verpflichtet, 
wenn er mit der Festsetzung einverstanden war. Ist der Eigentümer aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, Auswirkungen, die von der Nutzung seines Grund-
stücks ausgehen, zu beseitigen oder zu mindern, ist er auch ohne Einverständnis zur Ent-
schädigung verpflichtet, soweit er durch die Festsetzung Aufwendungen erspart. Erfüllt 
der Eigentümer seine Verpflichtungen nicht, gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend. Die Ge-
meinde soll den Eigentümer anhören, bevor sie Festsetzungen trifft, die zu einer Ent-
schädigung nach Satz 1 oder 2 führen können. 
 
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fälligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädi-
gung durch Übernahme des Grundstücks zu leisten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 
Anwendung. 
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
(5) In der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB ist auf die Vorschriften des Absatzes 
3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 hinzuweisen. 
 
§ 215 BauGB 
 
Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
 
(1) Unbeachtlich werden 
  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
(2) Bei Inkrafttreten des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfol-
gen hinzuweisen. 
 
§ 24 Abs. 6 GemO 
 
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
 



2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 
der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der 
Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Zornheim, 9. November 2007  
 
Dr. Dahmen 
Ortsbürgermeister 
 


